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Das Plangebiet "Grüne Wiese" ist eine 
unbebaute Fläche im Zentrum der 
Gemeinde Wallenhorst.  Durch die 
zentrale Lage am Rande der Fußgän-
gerzone hat die Entwicklung des 
Plangebietes eine außerordentliche 
Bedeutung für die Gemeinde. 

Die Entwicklung des Plangebietes 
wird planerisch und politisch seit 
Jahrzehnten diskutiert. Bisherige 
Planungen für das Plangebiet wurden 
nicht weiterverfolgt und aufgestellte 
Bauleitpläne aufgrund fehlenden 
Zuspruchs wieder außer Kraft 
gesetzt.

Da sich die Fläche mittlerweile im 
Eigentum der Gemeinde befindet, 
soll mit Hilfe eines städtebaulichen 
Rahmenplanes, zunächst eine inte-
grierte Entwicklungsrichtung für die 
Fläche bestimmt und ein planerischer 
Überbau  für weitere Planungsschrit-
te geschaffen werden. 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche 
von rund 2,3 ha  und ist größtenteils 
unbebaut. Lediglich im südlichen 
Bereich der Fläche ist ein Parkplatz 
vorhanden. Von Norden nach Süden 
durchzogen wird das Gebiet durch die 
"Niedersachsenstraße", welche sich 
in unausgebautem Zustand befindet. 
Des Weiteren wird das Plangebiet 
durch die Straßen "Alter Pyer Kirch-
weg" im Süden, die Fußgängerzone 
"Rathausallee" im Norden sowie 
"Alte Hofstelle" / "Alte Webschule" im 
Osten begrenzt. 

Das Plangebiet grenzt nördlich 
und westlich unmittelbar an die 
bestehende Fußgängerzone an, 
dessen westlicher Abschnitt in 
diesem Jahr eine Oberflächen-
sanierung erhalten soll. Mittels 
einer städtebaulichen Entwick-
lung des Plangebietes ist es das 
Ziel die Fußgängerzone räumlich 
zu fassen und die Innenstadt zu 
vervollständigen.

Ein Expertenworkshop im Früh-
jahr 2021 bildete den Auftakt, um 
neue Perspektiven für die weitere 
bauliche Entwicklung der „Grünen 
Wiese“ zu entwickeln. Die Doku-
mentation des Expertenwork-
shops stellt die wesentliche Basis 
des städtebaulichen Rahmenpla-
nes dar, welcher  bis Ende 2022 
erstellt werden soll. 

Auf Grundlage der groben räum-
lichen Skizzen des Experten-
workshops, wurden zunächst 
drei städtebauliche Entwürfe für 
die "Grüne Wiese" ausgearbeitet, 
welche im Prozessverlauf zu einer 
Vorzugsvariante verdichtet wurde. 

Der Prozess zur städtebaulichen 
Entwicklung der "Grünen Wiese" 
und zur Aufstellung des Rahmen-
planes wurde transparent und 
gemeinsam mit den Bürger*in-
nen durchgeführt. Mit Hilfe einer 
offenen Entwurfswerkstatt und 
einer Online-Beteiligung konnten 
sich die Bürger*innen aktiv an 
dem Planungsprozess beteiligen.

AUSGANGSLAGE / AUFGABENSTELLUNG Luftbild mit Kennzeichnung des Plangebietes, Quelle: Gemeinde Wallenhorst
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BESTANDSAUFNAHME / RÄUMLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

Aus der näheren Umgebung des Plangebietes und der derzeitigen Nutzung 
ergeben sich folgende räumlichen Rahmenbedingungen:

• Das Plangebiet stellt sich als unbebauter Teil des Zentrums im Über-
gangsbereich zu den Sportanlagen und Wohngebieten dar. Die „Grüne 
Wiese“ besitzt damit eine Scharnierfunktion. Mit Hilfe der städtebaulichen 
Entwicklung, gilt es zwischen den verschiedenen Nutzungen entspre-
chend zu vermitteln und räumliche Übergänge zu schaffen.

• Wesentlich ist ein baulicher Abschluss der Fußgängerzone, welche der-
zeit unvollendet in der „Grünen Wiese“ ausläuft.

• Das Zentrum Wallenhorsts ist nach der Zusammenlegung der Gemeinde-
teile künstlich entstanden. Die Bebauungsstruktur ist überwiegend zur 
gleichen Zeit entstanden und weist dadurch ein homogenes Erschei-
nungsbild auf.

• Das Umfeld des Plangebietes wird durch eine Reihe von unterschied-
lichen Nutzungen und Bautypen gekennzeichnet. Nördlich, bzw. östlich 
befindet sich die für Wallenhorst ortskerntypische Bebauung mit einheit-
licher Architektur und umfassenden Gebäudekanten. Hier sind neben An-
laufstellen des täglichen Bedarfes, auch vereinzelt Geschäfte und Gast-
ronomie angesiedelt. In diesem Bereich befindet sich u.a. ein Friseur, ein 
Fitnessstudio, ein Eiscafé, ein Kosmetiksalon und ein Restaurant. Einige 
weitere Geschäfte befinden sich in der nordöstlich verlaufenden Rathaus-
allee.

• Westlich schließen unmittelbar Sportflächen an das Plangebiet an. Eine 
schalltechnische Untersuchung, bezüglich der Lärm-Auswirkungen der 
Sportflächen auf das Plangebiet, liegt nicht vor.

• Südwestlich und südlich begrenzen die Straßen "Zum Sportplatz" und 
"Alter Pyer Kirchweg" das Plangebiet. Daran schließt eine aufgelockerte 
Bebauung mit Ein- und Mehrfamilienhäusern an.  

• Im Anschluss an die Sportflächen liegt eine für das Plangebiet bereits 

Westlich angrenzende Fußgängerzone

Zu erhaltene Eiche im Plangebiet

Blick von Nord/Nordosten auf das Plan-
gebiet
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vorgeplante Bushaltestelle mit der Option auf Flächen für Car-Sharing 
und Fahrradstellplätze im westlichen Bereich. Diese soll in die Planung 
integriert werden.

• Am südlichen Plangebietsrand wurde ein Kreisverkehrsplatz geschaffen. 
Diese Anbindung ist für das Plangebiet zu berücksichtigen, wobei der 
Verlauf der im Plangebiet enthaltenen, aber noch unausgebauten Nie-
dersachsenstraße verändert werden kann. 

• Die „Grüne Wiese“ weist eine gegenüber der Fußgängerzone abfallende 
und in Richtung des Kreisverkehrsplatzes wieder ansteigende Topografie 
in Ost-West-Orientierung auf. Zwischen „Alte Hofstelle“ und Sportplatz 
beträgt der Höhenunterschied rund 4 m. Im Plangebiet selbst sind Hö-
henunterschiede von 1-2 m im Umfeld der Fußgängerzone zu berück-
sichtigen. Die Fußgängerzone „Rathausallee“ steigt in Richtung Osten 
weiter an. 

• Das raumprägende Grün (Alte Webschule / Alter Pyer Kirchweg / Sport-
platz), einschließlich eines Eichenhaines, sowie eines Einzelbaumes an 
zentraler Stelle der Fläche, soll in das Freiraumkonzept einbezogen und 
die Baumstandorte damit erhalten werden.

Blick auf den nördlichen Bereich des 
Plangebietes

Nordwestliches "Ende" der Fußgängerzone

Blick auf den südlichen Bereich des 
Plangebietes
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!

Die Entwicklung des Plangebietes "Grüne Wiese" beschäftigt die Politik, 
Verwaltung und die Bürger*innen von Wallenhorst seit mehreren Jahrzehn-
ten. Die ersten Überlegungen für eine städtebauliche Entwicklung gab es 
bereits in den 1990er Jahren. Auf Grundlage dieser städtebaulichen Über-
legungen wurde der Bebauungsplan Nr. 111 aufgestellt. Der Bebauungsplan 
beinhaltete die Festsetzung eines Kern- bzw. Mischgebietes mit einer II bis 
III-geschossigen Bebauung. In der Folgezeit ergaben sich eine Reihe an 
Änderungen an diesem Bebauungsplan, wobei eine Umsetzung nicht erfolg-
te. 

Erst im Jahr 2007 wurden die Planungen für die "Grüne Wiese" durch die 
Durchführung eines Investorenwettbewerbes wieder aufgenommen. Auf 
Basis der eingereichten Investorenkonzepte wurde der Projektvorschlag 
"Arkaden-Center" für die städtebauliche Entwicklung der "Grünen Wiese" 
ausgewählt. Im Anschluss wurde Mithilfe des Investorenkonzeptes der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 227 "Arkaden-Center" aufgestellt, 
wobei der bisherige Bebauungsplan Nr. 111 außer Kraft gesetzt wurde. Der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan beinhaltete ein Einkaufszentrum mit 
einer Größe von ca. 6.000 m². Die Flächen des Einkaufszentrums sollten 

mit einem Vollsortimenter, Discounter und weiteren Einzelhandelsnutzun-
gen, z.B. Drogerie, Schuhe / Bekleidung, Gastronomie und Dienstleistungen 
belegt werden. Das Konzept wurde nie umgesetzt. 

Nach einem Investorenwechsel wurde das Konzept überarbeitet. Wesent-
liche Punkte waren eine Reduzierung der Verkaufsfläche und die Integra-
tion von Wohnnutzungen im Obergeschoss. Zu dem Vorhaben, mit dem Titel 
"Neue Mitte", haben im Jahr 2016 Bürgerdialoge und Bürgerbefragungen 
stattgefunden. Darüber hinaus wurde zusätzlich eine Bürgerbefragung 
durchgeführt. Im Ergebnis entschied sich die Bürgerschaft gegen das 
Projekt. Die Politik folgte diesem Ergebnis und lies den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan aufheben.

Seit dem Jahr 2020 befinden sich nun alle Flurstücke der "Grünen Wiese" 
im Besitz der Gemeinde Wallenhorst. Daraufhin wurde im Jahr 2021 ein 
Expertenworkshop zur Weiterführung der städtebaulichen Entwicklung 
der "Grünen Wiese" durchgeführt. Die Ergebnisse des Expertenworkshops 
stellen die Basis des Rahmenplanes dar und sind nachfolgend aufgeführt.

Zeitstrahl des bisherigen Planungsverlauf zur 
"Grünen Wiese"

Bisherige Planungsschritte "Grüne Wiese" - Historie



RAHMENPLAN GRÜNE WIESE – Gemeinde Wallenhorst07 |

Ziel des Expertenworkshops war es, die vergangenen Planungen hinter sich 
zu lassen und neue Ideen für die städtebauliche Entwicklung der "Grünen 
Wiese" zusammenzutragen. Hierbei wurde großer Wert auf eine interdiszi-
plinäre Zusammensetzung der Expertenrunde gelegt. 

Als Experten fungierten folgende Personen: 

Clemens A. Leushacke, Dipl.-Ing. Raumplanung: ehem. Stadtbaurat der Stadt 
Dülmen, unabhängiger Berater bei städtebaulichen Projekten,  
Schwerpunkt: Stadtentwicklung und Projektentwicklung.

Hellmut Neidhardt, Dipl.-Ing. Landschaftsplanung, Landschaftsarchitektur: Land-
schaft planen und bauen NRW GmbH, Dortmund,  
Schwerpunkt: Landschaftsplanung und Städtebau.

Dr. Holger Pump-Uhlmann, Dipl.-Ing. Architekt BDA ao.M.: hpu Braunschweig, 
Schwerpunkt: Einzelhandel und Städtebau.

Joachim Sterl, Post Welters + Partner mbB | Architekten & Stadtplaner BDA/SRL, 
Schwerpunkt: Wohnen und Städtebau.

Zu Beginn des Workshops wurden die Rahmenbedingungen für die Entwick-
lung der "Grünen Wiese" festgestellt. Hierbei wurde insbesondere die 
Schlüsselfunktion einer baulichen Entwicklung der Fläche  zur Vollendung 
des Zentrums von Wallenhorst hervorgehoben.  

Darüber hinaus wurden die grundsätzlichen Handlungsbedarfe und Ziel-
setzungen im Kontext einer städtebaulichen Entwicklung der Grünen Wiese 
zusammengetragen. Dazu zählen u.a. eine Identifikationssteigerung der 
Bevölkerung mit dem Wallenhorster Zentrum, die Schaffung von Flächen 
für Veranstaltungen und Einzelhandel, Einbezug von Freiräumen, Ergänzung 
des Angebotes durch unterschiedliche Wohnformen und die Berücksichti-
gung vorhandener Wegebeziehungen. 

Auf Grundlage des Expertenworkshops haben sich damit eine Reihe an 
beachtenswerten Parametern ergeben

• Der nördliche Bereich soll vorwiegend durch eine Mischnutzung aus 
Gewerbe, Dienstleistungen und Wohnen genutzt werden. Im südlichen 
Bereich soll eine reine Wohnnutzung etabliert werden.  

• Schaffung identitätsstiftender Freiflächen mit hohen Aufenthaltsquali-
täten und Integration der fußläufigen Wegebeziehungen. Entwicklung 
einer "Grünen Fuge" als Verbindungsachse zwischen ÖPNV-Haltepunkt 
und Innenstadt. 

• Etablierung eines Mix an unterschiedlichen Bau- und Wohnformen. 

• Schwerpunkt auf frequenzbringenden Nutzungen, z.B. im Bereich der 
Nahversorgung, Biomarkt, Fahrradladen, soziale Nutzungen (Quar-
tierstreff) und kleinteiligen Dienstleistungen oder ggf. auch ein Café / 
Gastronomie. 

• Eignung für altersgerechtes Wohnen aufgrund der kurzen Wege zu 
Einzelhändlern und Dienstleistungen. 

• Schaffung eines multifunktionalen Platzes (Wochenmarkt / Aufent-
haltsplatz) im Bereich der Rathausallee. 

• Abgrenzung / Schutz der unterschiedlichen Nutzungen (insb. Wohnen 
und öffentlicher Freiraum). 

• Mischung aus oberirdischen Stellplätzen und kombinierte Tiefgaragen 
für das Wohnquartier. 

Entwicklungsparameter "Grüne Wiese"

 Expertendokumentation (2021): 
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Nutzungsansprüche (Übersicht)

Aus der Expertendokumentation und der Ortsbe-
gehung, ergeben sich unter Beachtung der näheren 
Umgebung unterschiedliche Nutzungsansprüche an 
das Plangebiet.

Im nördlichen Bereich des Plangebietes soll mithilfe 
einer städtebaulichen Entwicklung eine Raumkante 
gegenüber der nördlich und östlich angrenzenden 
Bebauung geschaffen werden und somit die bestehen-
de Fußgängerzone räumlich abgeschlossen werden. 
In diesem Bereich der "Grünen Wiese" sollen sich vor 
allem frequenzbringende Nutzungen wie beispielswei-
se Einzelhandel, Dienstleistungen oder gastronomi-
sche Angebote ansiedeln. Darüber hinaus soll für eine 
angemessene Verbindung der Neuentwicklung mit der 
bestehenden Fußgängerzone, im Bereich "Alte Hofstel-
le" ein multifunktionaler Platz geschaffen werden.

Östlich an die benachbarten Sportflächen ist ein soge-
nannter Mobilitätshub vorgesehen. Ein Mobilitätshub 
ist ein öffentlicher Knotenpunkt von verschiedenen 
Verkehrsmitteln. Der Mobilitätshub im Plangebiet setzt 
sich aus einer Bushaltestelle, Car-Sharing-Angeboten, 
Elektro-Lademöglichkeiten und Fahrradstellplätzen 
zusammen.

Im Anschluss an den Mobilitätshub soll eine Verbin-
dungsachse zur Innenstadt geschaffen werden. In 
diese "Grüne Fuge" sind die bestehenden Grünstruktu-
ren (Eichenbestand) einzubeziehen.

Der südliche Bereich des Plangebietes soll hauptsäch-
lich durch verdichtete Wohnformen für eine gemischte 
Bewohnerschaft entwickelt werden. Hier soll ein Mix 
aus unterschiedlichen Bau- und Wohnformen etabliert 
werden.

Nutzungsansprüche an das Plangebiet



RAHMENPLAN GRÜNE WIESE – Gemeinde Wallenhorst09 |

Nutzungsansprüche an das Plangebiet

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Nutzungsansprüche an 
das Plangebiet, wurden drei städtebauliche Vorentwürfe für die "Grüne 
Wiese" erarbeitet. Grundsätzlich folgen alle drei Varianten den Vorgaben 
und Entwicklungsparametern aus dem Expertenworkshop, weisen aber 
dennoch eine gewisse Varianz in ihrer städtebaulichen, bzw. freiraumplane-
rischen Ausarbeitung auf. 

Alle Varianten berücksichtigen den grundsätzlichen Aufbau des Plan-
gebietes, mit einem durch Mischnutzung geprägten Norden und einem 
ausschließlich zu Wohnzwecke genutzten südlichen Bereich.

Des Weiteren erfolgt die Haupterschließung in allen Varianten über die 
Niedersachsenstraße, die im Vergleich zur aktuellen Bestandssituation in 
den städtebaulichen Entwürfen leicht nach Westen versetzt wurde. Zusätz-
lich wurde auch der Mobilitätshub in allen Varianten als zentraler Verkehrs-
knotenpunkt berücksichtigt.

VARIANTE I | In der ersten Variante ist eine klare Unterteilung zwischen dem 
nördlichen und südlichen Plangebietsbereichen zu erkennen. Im Anschluss 
an die Fußgängerzone schließt sich ein städtebaulich dominanter Baukör-
per an, welcher zu einer räumlichen Geschlossenheit der Fußgängerzone 
beiträgt. In den Erdgeschosszonen des Gebäudes sind gewerbliche Flächen 
und in den Obergeschossen Wohneinheiten vorgesehen. Für die gewerb-
lichen Einheiten befindet sich im Süden des Baukörpers eine oberirdische 
Stellplatzanlage sowie ein Bereich für den Anlieferverkehr. Darüber hinaus 
wird dem Baukörper eine Tiefgarage zugeordnet, welche vorwiegend von 
den Bewohner*innen genutzt werden soll.

Zwischen dem dominanten Baukörper im Norden und der kleinteiligeren 
Wohnbebauung im Süden des Plangebietes befindet sich eine öffentliche 
Freifläche, die als "Grüne Fuge" eine Verbindungsachse zwischen dem 
Mobilitätshub im Westen und der Fußgängerzone im Osten darstellt. 

Im Anschluss an die "Grüne Fuge" folgt eine verdichtete Wohnbebauung mit 
qualitätsvollen Wohnumfeldbereichen. Die Innenhöfe dieser Wohnbebauung 
sind als autofreie Bereiche konzipiert. Dennoch sind diese Bereiche im 
Bedarfsfall und zu Rettungszwecken befahrbar.

Die Bereitstellung von Stellplätzen erfolgt im südlichen Bereich mit Hilfe 
einer Kombination aus Tiefgaragen und oberirdischen Stellplätzen. 

Im Vergleich der drei Varianten wird in Variante I am wenigstens Fläche 
bebaut. Im Gegensatz dazu wird, insbesondere aufgrund der Stellplatzanla-
ge im nördlichen Bereich, die meiste Erschließungsfläche benötigt. 

Folgende städtebauliche Kennwerte ergeben sich für die Variante I: 

Bruttogeschossfläche (BGF) / 
Nettogeschossfläche (NGF*):   14.182 m² / 12.480 m²

BGF gewerbliche Nutzung 
im Erdgeschoss:     2.098 m²

Bebaute Fläche:     5.849 m²

Wohneinheiten**:    138 bis 208 
    (bei Wohnungsgrößen zwischen 60 bis 90 m²)

Erschließungsfläche 
inklusive Stellplatzanlagen:   7.733 m²

* Zwischen der BGF und der NGF wurde ein Faktor von 0,88 angenommen.
** Die Angaben sind als Näherungswerte auf Basis der NGF zu verstehen. 
Eine Varianz der Wohnungsgrößen, auch innerhalb eines Gebäudes, ist 
jederzeit möglich.

VORENTWURFSVARIANTEN 
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Vorentwurfsvariante I
ENTWURFSPRINZIPIEN VARIANTE I

• Städtebauliche Dominante mit Mischnutzungen im 
Norden

• Grüne Fuge zwischen Mobilitätshub und Fußgän-
gerzone

• Reine Wohnnutzung im Süden, verdichtete Wohn-
bereiche

• Haupterschließung MIV über Niedersachsenstraße
(Verlauf leicht nach Westen versetzt)

• Stellplätze: Kombination aus Tiefgaragen und  
oberirdischen Stellplätzen
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Vorentwurfsvariante I

In dem oben abgebildeten Prinzipienschnitt ist die Höhenentwicklung des 
nördlichen Baukörpers in Verbindung mit der Topografie im Plangebiet 
dargestellt.

Das Erdgeschoss kann durch Gewerbeeinheiten oder Dienstleistungen 
genutzt werden und verfügt gleichzeitig über einen entsprechenden Bereich 
für den Anlieferungsverkehr. Unterhalb des Gebäudes befindet sich eine 
Tiefgarage, die durch die Bewohner*innen der Obergeschosse und den 
Mitarbeiter*innen der Gewerbeeinheiten genutzt werden kann.

Die von West nach Ost ansteigende Topografie wird durch eine Treppenan-
lage im Anschluss an die bestehende Fußgängerzone abgefangen. Für eine 
barrierefreie Erschließung und Verbindung zum Mobilitätshub ist in diesem 
Bereich außerdem eine Rampe berücksichtigt worden.

Im Hintergrund ist die Bestandsbebauung (grau dargestellte Gebäude) 
zu erkennen. Die Neuplanung fügt sich mit einer Geschossigkeit von drei 
Vollgeschossen und einem zurückgesetzten Staffelgeschoss in die nähere 

Umgebung ein und trägt zu einer räumlichen Einfassung der vorhandenen 
Fußgängerzone bei.

Im Westen befindet sich die Niedersachsenstraße von der aus das Plan-
gebiet erschlossen wird. Daran anschließend erfolgt die Anordnung des 
Mobilitätshubs.

Prinzipienschnitt Höhenentwicklung Variante I
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VARIANTE II | Die zweite Variante folgt in der Grundkonzeption ebenfalls 
einer funktionalen Unterteilung zwischen dem nördlichen und südli-
chen Plangebietsbereich. Der nördliche Baukörper ragt deutlich in die 
bestehende Fußgängerzone hinein und bildet somit einen städtebaulich 
angemessenen Abschluss der Fußgängerzone. Die Erdgeschosszonen des 
Baukörpers können durch gewerbliche Nutzungen und Dienstleistungen 
genutzt werden. In den Obergeschossen sind Wohnungen vorgesehen. Den 
gewerblichen Einheiten sind oberirdische Stellplätze und ein entsprechen-
der Anlieferungsbereich für Waren zugeordnet. Darüber hinaus befindet 
sich unter dem Baukörper eine Tiefgarage, die vorwiegend von den Bewoh-
ner*innen genutzt werden soll.

Zwischen dem Mobilitätshub im westlichen Bereich des Plangebietes und 
der Fußgängerzone im Osten erfolgt eine öffentliche Verbindungsachse 
bestehend aus verschiedenen Platzfolgen. 

Das weitere Plangebiet setzt sich aus einer verdichteten Wohnbebauung 
zusammen. Durch eine Art aufgebrochene Blockrandbebauung entstehen 
autofreie Wohnbereiche. Für die Wohnbereiche erfolgt die Bereitstellung 
von Stellplätzen mit Hilfe einer Kombination aus Tiefgaragen, oberirdischen 
Stellplätzen und Carports. 

Im Vergleich der drei Varianten wird in Variante II ein hoher Anteil an Fläche 
bebaut. In diesem Zusammenhang wird in Variante II auch am meisten 
Fläche für die Erschließung und Stellplatzflächen benötigt.

Folgende städtebauliche Kennwerte ergeben sich für die Variante II: 

Bruttogeschossfläche (BGF) /  
Nettogeschossfläche (NGF*):  16.628 m² / 14.633 m² 

BGF gewerbliche Nutzung  
im Erdgeschoss:     2.682 m²

Bebaute Fläche:    7.532 m² 

Wohneinheiten**:     126 bis 191  
   (bei Wohnungsgrößen zwischen 60 bis 90 m²)
Erschließungsfläche  
inklusive Stellplatzanlagen:    7.627 m²

* Zwischen der BGF und der NGF wurde ein Faktor von 0,88 angenommen.
** Die Angaben sind als Näherungswerte auf Basis der NGF zu verstehen. 
Eine Varianz der Wohnungsgrößen, auch innerhalb eines Gebäudes, ist 
jederzeit möglich.
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Vorentwurfsvariante IIENTWURFSPRINZIPIEN VARIANTE II

• Klarer Abschluss der Fußgängerzone durch die 
Gebäudestellung

• Öffentliche Platzfolgen (Markt / Plateau / Vor-
platz gewerbliche Nutzung) zwischen Mobilitäts-
hub und Fußgängerzone

• Nutzung der Topografie für Nutzungsabstufung
• Haupterschließung MIV über Niedersachsenstraße

(Verlauf leicht nach Westen versetzt)
• Stellplätze: Kombination aus Tiefgaragen, oberir-

dischen Stellplätzen und Carports
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In dem oben abgebildeten Prinzipienschnitt zur Variante II ist die Höhenent-
wicklung des nördlichen Baukörpers in Verbindung mit der Topografie im 
Plangebiet dargestellt.

Das Erdgeschoss des Baukörpers kann in Variante II ebenfalls durch 
Gewerbeeinheiten oder Dienstleistungen genutzt werden und verfügt 
gleichzeitig über einen entsprechenden Bereich für den Anlieferungsver-
kehr. Mit einer Fläche von ca. 2.600 m² stehen der gewerblichen Nutzung 
ausreichend Flächen zur Verfügung. Auch in Variante II befindet sich unter-
halb des Gebäudes eine Tiefgarage, die durch die Bewohner*innen der 
Obergeschosse und den Mitarbeiter*innen der Gewerbeeinheiten genutzt 
werden kann.

Die von West nach Ost ansteigende Topografie wird durch eine Treppenan-
lage im Anschluss an die bestehende Fußgängerzone abgefangen. Für eine 
barrierefreie Erschließung und Verbindung zum Mobilitätshub ist in diesem 
Bereich außerdem eine Rampe berücksichtigt worden.

In Hintergrund ist die Bestandsbebauung (grau dargestellte Gebäude) 
zu erkennen. Die Neuplanung fügt sich mit einer Geschossigkeit von zwei 
Vollgeschossen und einem zurückgesetzten Staffelgeschoss in die nähere 
Umgebung ein. Im Vergleich der drei Varianten wurde für den nördlichen 
Baukörper in Variante II die geringste Geschossigkeit gewählt. 

Prinzipienschnitt Höhenentwicklung Variante II
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VARIANTE III | Auch die dritte Variante folgt gemäß den Erkenntnissen des 
Expertenworkshops der Grundkonzeption einer funktionalen Unterteilung 
zwischen dem nördlichen und südlichen Plangebietsbereich. Im Norden 
soll ein multifunktionales Gebäude entstehen, welches durch Gewerbe- und 
Wohneinheiten genutzt werden soll. Im Erdgeschoss des Gebäudes können 
Gewerbeeinheiten, Dienstleistungen oder andere Frequenzbringer integriert 
werden. Für diese Nutzungen befindet sich im Anschluss an das Gebäude 
ein Parkdeck, welches oberirdische Stellplätze für die entsprechenden 
Frequenzbringer bereit stellt. Der Anlieferungsbereich befindet sich im 
Norden des Gebäudes. Zusätzlich wird dem multifunktionalem Gebäude eine 
Tiefgarage zugeordnet, die vorwiegend von den Bewohner*innen genutzt 
werden soll.

In der städtebaulichen Konzeption der dritten Variante wird ebenfalls eine 
Verbindungsachse zwischen dem Mobilitätshub im westlichen Bereich des 
Plangebietes und der Fußgängerzone im Osten berücksichtigt. An diese 
Verbindungsachse schließt sich eine öffentliche Freifläche an. Durch eine 
terrassenartige Gestaltung dieser Freifläche, werden die topografischen 
Gegebenheiten in das städtebauliche Konzept aufgenommen. 

Im zentralen Bereich des Plangebietes wird in der Variante III ein Baukör-
per für institutionelles Wohnen, beispielsweise mit einer Tagespflege oder 
Service-Wohnungen, angeordnet. Daran schließt sich südlich eine aufge-
lockerte Wohnbebauung mit Einzelhäusern an. Die Innenhöfe dieser Wohn-
bereiche sind als autofreie Bereiche konzipiert, um die Wohnumfeldqualität 
zu erhöhen. Dennoch sind diese Bereiche im Bedarfsfall und zu Rettungs-
zwecken befahrbar. Durch die Abstufungen der Gebäudedichten erfolgt eine 
Abnahme der Gebäudevolumina von Nord nach Süd. 

Für die südlichen Wohnbereiche erfolgt die Bereitstellung von Stellplätzen 
ausschließlich mit Hilfe von Tiefgaragen. 

Im Vergleich der drei Varianten wird in Variante III ein hoher Anteil an 
Fläche bebaut. Im Gegensatz dazu wird in Variante III die geringste Fläche 
für Erschließung und Stellplätze benötigt.

Folgende städtebauliche Kennwerte ergeben sich für die Variante III: 

Bruttogeschossfläche (BGF) /  
Nettogeschossfläche (NGF*):  12.687 m² / 11.165 m²

BGF gewerbliche Nutzung  
im Erdgeschoss:   3.036 m²

Bebaute Fläche:   7.580 m²

Wohneinheiten**:    122 bis 186  
   (bei Wohnungsgrößen zwischen 60 bis 90 m²)

Erschließungsfläche 
inklusive Stellplatzanlagen:  6.267 m²

* Zwischen der BGF und der NGF wurde ein Faktor von 0,88 angenommen.
** Die Angaben sind als Näherungswerte auf Basis der NGF zu verstehen. 
Eine Varianz der Wohnungsgrößen, auch innerhalb eines Gebäudes, ist 
jederzeit möglich.
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Vorentwurfsvariante IIIENTWURFSPRINZIPIEN VARIANTE III

• Abnehmende Gebäudevolumina von Nord nach 
Süd durch Nutzungsabstufungen

• Klare Formensprache mit Raumkanten sowie 
Sicht- und Laufachsen

• Öffentliche Freifläche im Anschluss an die be-
stehende Fußgängerzone

• Mix aus unterschiedlichen Wohn- und Bauformen
• Haupterschließung MIV über Niedersachsenstraße

(Verlauf leicht nach Westen versetzt)

• Stellplätze: Hauptsächlich durch Tiefgaragen, 
oberirdischen Stellplatzanlage im nördlichen Be-
reich
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Vorentwurfsvariante III

In dem oben abgebildeten Prinzipienschnitt zur Variante III ist die Höhen-
entwicklung des nördlichen Baukörpers in Verbindung mit der Topografie im 
Plangebiet nachzuvollziehen.

Das Erdgeschoss des Baukörpers kann auch in Variante III durch Gewerbe-
einheiten oder Dienstleistungen genutzt werden. Mit einer Fläche von ca. 
3.000 m² stehen im Vergleich zu den anderen Varianten der gewerblichen 
Nutzung die meisten Flächen zur Verfügung. Es befindet sich in Variante III 
ebenfalls eine Tiefgarage unterhalb des Gebäudes, die durch die Bewoh-
ner*innen der Obergeschosse und den Mitarbeiter*innen der Gewerbeein-
heiten genutzt werden kann.

Die von West nach Ost ansteigende Topografie wird durch eine Treppenan-
lage im Anschluss an die bestehende Fußgängerzone abgefangen. Für eine 
barrierefreie Erschließung und Verbindung zum Mobilitätshub ist südlich 
der öffentlichen Freifläche außerdem eine Rampe berücksichtigt worden.

In Hintergrund ist die Bestandsbebauung (grau dargestellte Gebäude) zu 
erkennen. Die Neuplanung fügt sich mit einer Geschossigkeit von zwei Voll-
geschossen sowie drei darauf gesetzte Wohntürmen in die nähere Umge-
bung ein.

Prinzipienschnitt Höhenentwicklung Variante III
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BETEILIGUNGSPROZESS

ENTWURFSWERKSTATT AM 09.06.2022 | Am 09.06.2022 war die inte-
ressierte Öffentlichkeit zu einer Entwurfswerkstatt im Rathaus 
Wallenhorst eingeladen. Dort wurde zunächst der bisherige Werde-
gang der „Grünen Wiese“ reflektiert,  die drei Vorentwurfsvarianten 
vorgestellt sowie eine Einordnung der derzeitigen Planungen, als 
vorbereitende Planung zur Verortung städtebaulicher und räum-
licher Ziele für eine spätere Umsetzungsplanung vorgenommen. 

Anhand der Vorentwurfsvarianten sollten zunächst die rahmenge-
bende städtebauliche und freiräumliche Gestaltung für den Bereich 
„Grüne Wiese“ in Varianten aufgezeigt werden. Die Entwurfswerk-
statt diente dem öffentlichen Ideenaustausch und Bewertung der 
Varianten.  

Nach der Präsentation hatten die Bürger*innen die Möglichkeit 
Fragen zu stellen, sowie ihre Anregungen und Kritik festzuhalten. 
Die eingebrachten Anregungen sind anschließend in ein Anforde-
rungsprofil zur Erarbeitung der Vorzugsvariante geflossen.

ONLINEBETEILIGUNG 10.06.-07.07.2022 | Im Nachgang an die Entwurfs-
werkstatt am 09.06.2022 bestand im Zeitraum vom 10.06.-07.07.2022 
auf der Webseite der Gemeinde die Möglichkeit weitere Anregun-
gen und Kritik einzubringen. Hiervon machten ca. 20 Bürger*innen 
gebrauch. Die Anregungen sind in ein Abwägungsdokument aufge-
nommen und die Hinweise entsprechend ihrer Bedeutung für die 
Erarbeitung der Vorzugsvariante abgewogen worden. Diese finden 
sich ebenfalls im Anforderungsprofil zur Erarbeitung der Vorzugs-
variante wieder.

BETEILIGUNG TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 10.06.-07.07.2022 | Im 
gleichen Zeitraum der Online-Beteiligung fand die Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange statt. Die hier eingegangenen Hinweise 
sind in ein Abwägungsdokument aufgenommen und die Hinweise 
entsprechend ihrer Bedeutung für die Erarbeitung der Vorzugsva-
riante abgewogen worden.

WAS NEHMEN WIR MIT? 

ANFORDERUNGSPROFIL VORZUGSVARIANTE 

Einzelhandel + 
Nutzung

Verkehr Nachhaltigkeit

Freiraum

Wesentliche Handlungsfelder aus der Öff entlichkeitsbeteiligung

Aus den eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen der Öffentlichkeitsbe-
teiligung wurden wesentliche und häufig genannte Diskussionspunkte heraus-
gestellt. Diese waren Bestandteil eines Abwägungsprozesses, dessen Ergebnis 
nachfolgend aufgeführt ist. Auf dieser Basis werden die Parameter zur Entwick-
lung der Vorzugsvariante abgeleitet und herausgestellt, welche Aspekte auch bei 
Voranschreiten der Planung Berücksichtigung finden sollen.
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Einzelhandel + 
Nutzung

Diskurs / Anregungen

• Maßstäblichkeit gewerbliche Gebäude entsprechend der Umge-
bung.

• Nahversorger, auch über 1.000 m² Verkaufsfläche + Mischnutzung 
• Spezialisierter Einzelhandel  unter 1.000 m² Verkaufsfläche, ergän-

zend Mischnutzungen, z.B. Bioladen / Unverpacktladen / Fahrrad-
laden / Arztpraxen / Gastronomie

• Einzelhandelbesatz auch im Bereich „Alte Hofstelle“
• Ein Gegenüber für den Geschäftsbesatz der Fußgängerzone 

schaffen.
• Multifunktionaler Platz (Schattenspender, Regenschutz, Sitzgele-

genheiten)
• Abschluss für die Fußgängerzone positiv für Wind u. Immissionen
• Durchlässigkeit / Offenheit der Anlage
• Offenere Bauweise
• Geschlossenere Bauweise
• Infrastruktur für Events (Anschlüsse)
• Barrierefreiheit und Eignung für Marktstände
• Variable Wohnungsgrößen
• Altengerechtes, ggf. Mehrgenerationenwohnen, gemischte Wohn-

formen

Was nehmen wir mit?

Nutzungsoptionen für einen möglichen Investorenwettbewerb offen 
halten. Welche Nutzungen sollen grundsätzlich möglich bleiben? (bspw.
Nahversorger und / oder spezialisierter Einzelhandel plus Dienstleis-
tungen, medizinische Versorgung, Gastronomie)

• Räumliche Struktur (Gewerbe im Norden / Wohnen im Süden) ge-
mäß Expertendokumentation

• Multifunktional nutzbare gewerbliche Struktur (vorwiegend im EG) 
im Norden, bis max. 2.000 m² Verkaufsfläche zur Sicherstellung 
einer langfristigen Vermietbarkeit

• Einbeziehen des öffentlichen Raums, Schaffen von Aufenthaltsbe-
reichen + Marktplatz sowie Flächen für Gastronomie

• Baulicher Abschluss der Fußgängerzone im Bereich der Nieder-
sachsenstraße
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Festlegen im B-Plan / Investorenverfahren / städtebaulichen Vertrag, u.a.: 

• Nach Beschluss des Rahmenplans sollte eine Konkretisierung der Flächennutzung (Anteile Wohnen / Anteile 
Gewerbe) durch einen Investorenwettbewerb erfolgen.

• Die Gemeinde als Flächeneigentümerin legt Bewertungskriterien fest, die wichtige Eckpunkte für die Entwick-
lung der „Grünen Wiese“ sichert.

Über das Auswahlverfahren können bspw. folgende Aspekte geregelt / vorgegeben werden:

• Stellplätze sind i.d.R. unterirdisch vorzuhalten
• Stellplätze bis max. … können oberirdisch entwickelt werden (unter der Voraussetzung, dass diese für eine Mehr-

fachnutzung geeignet sind)
• Eine vorzunehmende Begrünung der oberirdischen Stellplatzanlagen (oder auch Tiefgaragen)
• Bei befestigten Flächen, Ausführung mit versickerungsfähigen Materialien
• Städtebaulich verträgliches Gebäude (Maßstäblichkeit, Gliederung der Fassade und Materialwahl)
• Max. Verkaufsfläche
• Geschossigkeit (Einfügen in die Umgebung / Staffelgeschosse / max. Gebäudehöhe)
• Vermeidung reiner „Rückseiten“ (Berücksichtigung der städtebaulichen Lage: 3-seitige Fassade (Niedersachsen-

straße / Rathausallee / Alte Hofstelle) erforderlich)
• Sicherstellen einer guten Erreichbarkeit nicht nur mit dem Auto (Eingänge fußgängerorientiert, Fahrradstellplät-

ze, Ladeinfrastruktur, Car-Sharing, fußläufige Durchwegung)
• Art der Nutzung
• Variation der Wohnungsgrößen: z.B. Anteil seniorengerechter (Single-)Wohnungen / bezahlbarer Wohnraum
• …

Was nehmen wir mit?

Einzelhandel + 
Nutzung
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Verkehr

Diskurs / Anregungen

• Erhalt oder Aufhebung Niedersachsenstraße: Es 
werden beide Standpunkte vertreten. Einerseits wird 
bei einer Aufgabe der Niedersachsenstraße als Er-
schließungsstraße ein zu hohes Verkehrsaufkommen 
für die umliegenden (z.T. Wohngebiete) befürchtet. Auf 
der anderen Seite wird ein innovativer, verkehrsfreier 
/ verkehrsarmer Charakter des neuen Quartiers ge-
wünscht.

• Möglichst verkehrsreduzierte Erschließung
• Rendezvous-Haltestelle auf Niedersachsenstraße 

nach Norden auf Höhe der Polizei verlegen.
• Ruhender Verkehr:

Standpunkt 1: 
Stellplatzbedarf Einzelhandel auch oberirdisch bedie-
nen.

Standpunkt 2: 
Stellplatzunterbringung ausschließlich über Tiefgara-
gen.

Standpunkt 3: Stellplatzunterbringung (ebenerdig)

Standpunkt 4: Oberirdisches Parken nicht als Quar-
tiersmitte

• Schaffen ausreichender Fahrradabstellmöglichkeiten
• Schaffen von Car-Sharing-Angeboten

Was nehmen wir mit?

Funktionsgerechter Ausbau der Niedersachsenstraße als Quartiersstraße mit 
einer Eignung für den Linienbusverkehr. Die Niedersachsenstraße wird in ihrer 
Funktion als notwendig erachtet*, um den neu entstehenden Verkehr des Wohn-
quartiers, als auch den Liefer- und Zielverkehr für die entstehenden gewerblichen 
Flächen, abzuwickeln.

• Eine Untergliederung / Reduzierung des Verkehrsraumes kann bspw. durch 
großzügige Seitenbereiche, neue Baumstandorte und begrünte/offene Rigo-
len erreicht werden.

• Struktur als MIV-freies Quartier mit vorgelagerten Bedarfszufahrten
• Dahingehend überwiegend Tiefgaragen, mit anteilig oberirdisches Parken für 

Besucher*innen im Bereich der gewerblichen Nutzung
• Verorten eines Mobilitätshubs mit Car-Sharing / Fahrradboxen / Ladepunk-

ten, ÖPNV-Anschluss
• Eine Verlagerung der Rendezvouz-Haltestelle ist aus Platzgründen nicht 

möglich.

Festlegen im B-Plan / Investorenverfahren / städtebaulichen Vertrag, u.a.:

• Die Ausbauqualität (Querschnitt + Materialität) der Niedersachsenstraße sollte 
entsprechend der Nutzungsintensität festgelegt werden. Diese ist davon 
abhängig, welche Arten von Verkehr zu erwarten sind (Lieferverkehr, Begeg-
nungsverkehr Linienbusse, Anlieger + Besucher). Angestrebt wird der Ausbau 
zu einem nicht rein zweckmäßigen Verkehrsraum, sondern integrativen Be-
standteil des Wohnquartiers und südlichen Innenstadt-Auftaktes.

• Auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung (30 km/h) kann bei der weiteren 
Konkretisierung vereinbart werden.

• Konkretisierung Rigolen, Baumstandorte (Arten)
• Durchführen einer Stellplatzbedarfsanalyse anhand tatsächlicher Anzahl an 

Wohneinheiten und gewerblicher Flächen.
• Festlegen der Ausbauqualität der oberirdischen Stellplätze (z.B. Begrünung 

/ Befestigungsmaterial), Standorte Car-Sharing, Sicherung Ladeinfrastruktur 
(bspw. auch auf öffentlichen Flächen), Umfang Tiefgaragen entsprechend der 
tatsächlichen Anzahl an Wohneinheiten.

*Verkehrsentwicklungsplan der Gemeinde (2016) 
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Freiraum

Diskurs / Anregungen

• Vergrößerung der Freifläche „Grüne Fuge“
• Pflanzen heimischer Bäume, Blumenwiese
• Schaffen eines multifunktionalen Platzes / Mehrgeneratio-

nentreffpunkt / 
Begegnungsräume auch innerhalb des Quartiers

• Spiel- und Aufenthaltsbereich nach Vorbild Osnabrück 
(Adolf-Reichwein-Platz)

• Übergänge von Freiraum zur Fußgängerzone stärken / 
herausstellen

• Schaffung einer stärkeren Verbindung / Einbezug der Fuß-
gängerzone

Was nehmen wir mit?

 Überarbeiten der Freiräumbezüge und funktionaler, räumlicher Abschluss der 
Fußgängerzone durch einen multifunktional nutzbaren Marktplatz.

• Nutzen des multifunktionalen Freiraums als Scharnier zwischen Fußgänger-
zone und Mobilitätshub / Niedersachsenstraße.

• Einbindung der Topografie in die landschaftsplanerische Gestaltung.
• Flächenmäßige Bevorzugung und Vergrößerung der „Grünen Fuge“ ggü. 

Stellplätzen. 
• Beibehalten der Trennung Wohnnutzung / öffentlicher Platz zur Schaffung 

privater Ruhe- und Grünräume.
• Freiraum- und grünorientierte Innenhöfe „auf“ Grüner Wiese.

Festlegen im B-Plan / Investorenverfahren / städtebaulichen Vertrag, u.a.:

• Grundstückszuschnitte / Parzellierung (öffentlich / privat)
• Zusammenhängende Entwicklung der Freiraumstrukturen, bspw. auch 

grundstücksübergreifend zur Sicherung des landschaftsplanerischen An-
satzes.

• Festsetzungen zur Art und Umfang der Bepflanzung der Baugrundstücke.
• Regelung der Pflege / Erhalt von Grünflächen und Baumstandorten.

Nachhaltigkeit

• Flächendeckend insektenfreundliche Gründächer in Kom-
bination mit PV-Anlagen

• Nachhaltige Heizsysteme (Wärmespeicher, Wärmepumpe, 
etc.)

• Ladeinfrastruktur
• Flachdächer für Urban Gardening
• Schattenspender
• Schwammstadtprinzipien
• Pflanzen heimischer (klimaangepasster) und insekten-

freundlicher Bäume / Sträucher
• Blumenwiese

Begrünte Flachdächer mit PV-Eignung werden für das gesamte Quartier vorge-
schlagen. Staffelgeschosse dienen der Strukturierung der Baukörper. Weiterhin 
werden die Ansätzen zur Begrünung des Quartiers stärker herausgestellt und 
auch die Maßgaben der Schwammstadtprinzipien flächenmäßig berücksichtigt 
(z.B. Rigolen, Versickerungsmulden).

Festlegen im B-Plan / Investorenverfahren / städtebaulichen Vertrag, u.a.: 
• Festsetzungen zur Art und Umfang der Bepflanzung der Baugrundstücke.
• Regelung der Pflege / Erhalt von Grünflächen und Baumstandorten. 
• Photovoltaik-Verpflichtung, Festlegen von Mindest-Energiestandards für die 

Bebauung, Anstreben einer Qualifizierung z.B. nach DGNB (Deutsche Ge-
sellschaft für nachhaltiges Bauen)

• Festlegen der Materialität + Baustoffe der Gebäude.

Was nehmen wir mit?Diskurs / Anregungen
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VORZUGSVARIANTE 

Anhand der gewonnenen Erkenntnisse aus der Ent-
wurfswerkstatt, online- und TÖB-Beteiligung sowie der 
Anregungen aus den politischen Gremien, wurde der 
städtebauliche Entwurf weiterentwickelt. Entsprechend 
des hieraus generierten Anforderungsprofils, wird der 
grundsätzliche Aufbau des Plangebiets beibehalten, die 
freiräumlichen Bezüge geschärft, gewerbliche Flächen 
auf das gewünschte Maß reduziert, als auch Ausstat-
tungsmerkmale konkretisiert.
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Lageplan Vorzugsvariante (ohne Maßstab)

Städtebau / Freiraum:

Räumliche Gliederung durch klaren Abschluss der Fußgängerzone:

• Ausprägung des Abschlusses der Fußgängerzone durch vorspringen-
de Anordnung des nord-westlichen Baukörpers, in die Fußgängerzone. 
Aufbrechen dieser Raumkante durch kleinteiligeren zweiten Baukörper. 

• Anordnung eines Frequenzbringers aus dem Bereich Einzelhandel / 
Nahversorger als erster Anlauf- bzw. Zielpunkt des Quartiers ist bis max. 
1.000 m² Verkaufsfl äche denkbar. Insgesamt sind max. 2.000 m² ge-
werbliche Flächen vorgesehen.

• Durchmischung der Baukörper mit Dienstleistungen / Gastronomie.

• Einrichten verschiedener Verweilzonen im Bereich Rathausallee / Alte 
Hofstelle.

• Aufweitung Alte Hofstelle im nördlichen Bereich zur Integration eines 
Marktplatzes.

• Öffnung der Baukörper zur Fußgängerzone und Schaffung kleinteiliger 
Außenbereiche, z.B. für gastronomische Angebote.

• Schaff en einer Verbindungsachse („Grüne Fuge“) zwischen „Alte Hofs-
telle“ und Niedersachsenstraße mit Verweil- und Spielmöglichkeiten.

• Privatere Wohnbereiche im Süden mit klarer Trennung zur Mischnut-
zung in der Fußgängerzone.

• Institutionelles Wohnen als Abschluss und Übergang zur reinen wohn-
baulichen Nutzung.

• Wohnquartier um eine gemeinschaftlich nutzbare Grün-, Bewegungs- 
und Versickerungsfl äche angeordnet.

• Integration vorhandener Baumstandorte + Pfl anzung weiterer Großbäu-
me.

• Private zum Wohngebäude gehörende Freifl ächen für Terrassen und 
kleine Mietergärten.

• Ausstattung der Wohngebäude mit Freisitzen in Form von Loggien, 
Balkonen und Dachgärten.

• Flache Gründächer mit hoher PV-Eignung

• 189-206 Wohneinheiten (45m²/65m²/95 m² || 40m²/60m²/90m² (siehe 
auch städtebauliche Kennwerte))

• Zusätzliche Einheiten im Bereich des institutionellen Wohnen.

Erschließung:

• Leicht nach Westen versetzter Verlauf der Niedersachsenstraße als 
Haupterschließung des Quartiers + bedarfsgerechter Ausbau sowie 
Gestaltung, bspw. als Allee mit Anlage von begrünten Versickerungs-
streifen (Rigolen).

• Integration der Bushaltestelle als Rendevouz-Haltestelle sowie weiterer 
innovativer Mobilitätsangebote (z.B. Car-Sharing, Ladepunkte, Besu-
cherparkplätze, Fahrradbox)

• Kombination aus auf das nötige Maß reduzierten Sammel-Tiefgaragen 
und Garagen für den ruhenden Verkehr der Wohngebäude.

• Bedarfszufahrten über Kombistreifen entlang der Niedersachsenstr. 
und Alte Webschule. 

Kurzbeschreibung
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Atmosphärische Ansicht "Grüne Fuge"



RAHMENPLAN GRÜNE WIESE – Gemeinde Wallenhorst27 |
Atmosphärische Ansicht "Grüne Fuge"

STÄDTEBAULICHE 

KENNWERTE

BGF / NGF* (Schätzwert) 19.116 m² / 16.822 m²

Wohnbaufläche BGF /NGF (ohne institutionel-
les Wohnen))*

13.741 m² /12.092 m² 

Bebaute Fläche

Erschließungsfläche (inkl. Stell-
platzanlagen)

7.398 m²

7.521 m²

BGF/NGF* (Schätzwert) Gewerbliche Nutzung 2.913 m²  / 2.039 m²

*Faktor BGF / NGF 0,88 (für private Wohngebäude) / 0,7 (bei gewerblichen Flächen)

** Die Angaben sind als Näherungswerte auf Basis der NGF zu verstehen. Eine Varianz der Wohnungsgrößen, 
auch innerhalb eines Gebäudes ist möglich. Weitere Wohneinheiten sind im Bereich des institutionellen Wohnens 
zu verorten. 

Anzahl Wohneinheiten nach 
% Anteil**

40 m² (20%) - 60 WE
65 m² (60%) - 120 WE
90 m² (20%) - 26 WE

Gesamt: 206 WE

45 m² (20%) - 53 WE
65 m² (60%) - 111 WE
95 m² (20%) - 25 WE

Gesamt: 189 WE

Institutionelles Wohnen BGF/NGF 2.462 m² / 2.166 m²
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Der Prinzipienschnitt der Vorzugsvariante stellt den nördlichen Bereich 
des Plangebietes dar. Neben der nördlich angrenzenden Bestandsbe-
bauung, wird vor allem die freiräumliche Verbindungsachse zwischen 
Mobilitätshub im Westen und der Fußgängerzone im Osten dargestellt. 
Der im westlichen Bereich des Plangebietes angeordnete Mobilitätshub, 
stellt einen zentralen Verkehrsknotenpunkt für den öffentlichen Per-
sonennahverkehr dar. In Verbindung mit einer Bushaltestelle befinden 
sich in diesem Bereich auch Ladepunkte für Elektroautos / Elektrofahr-
räder, Car-Sharing-Parkplätze und Fahrradstellplätze. 

Die an den Mobilitätshub anschließende Freifläche befindet sich im di-
rekten räumlichen Zusammenhang zum Gebäudekomplex des institutio-
nellen Wohnens. Das Gebäude könnte beispielsweise durch eine Tages-
pflege sowie durch verschiedene Gesundheitsdienstleistungen genutzt 
werden. Darüber hinaus wird dem Gebäude eine entsprechende Tief-
garage zugeordnet, welche durch Besucher*innen, Bewohner*innen und 
Personal der Tagespflege genutzt werden kann. Der Gebäudekomplex 
des institutionellen Wohnens weist eine Geschossigkeit von zwei bis 
drei Vollgeschossen auf.

VORZUGSVARIANTE | Grundsätzlich folgt auch die Vorzugsvariante den  
Entwicklungsparametern der Expertendokumentation. Demnach gliedert 
sich die Fläche in einen gewerblich genutzten Bereich im Norden des Gebie-
tes, um einen funktionalen sowie baulichen Abschluss der Fußgängerzone 
zu schaffen. In südliche Richtung anschließend befinden sich die für eine 
Wohnnutzung vorgesehenen Bereiche, die über die neu akzentuierten Frei-
raumstrukturen mit dem nördlichen Bereich verknüpft werden.

ABSCHLUSS FUSSGÄNGERZONE | Einen baulichen Abschluss für die Fußgän-
gerzone zu schaffen, ist ein wesentliches Ziel der Entwicklung der "Grünen 
Wiese". Vorgesehen ist ein der Niedersachsenstraße, als auch insbesondere 
der Rathausallee zugewandter Baukörper in II-III geschossiger Ausfüh-
rung. Der Baukörper wird durch die Staffelgeschosse unterbrochen und 
strukturiert und umschließt durch seine Anordnung einen kleinen Innenhof. 
 
Durch die Erhöhung um ein Geschoss, werden der bauliche Abschluss der 
Fußgängerzone, als auch Eingangssituationen hervorgehoben, ohne zu 
dominant gegenüber der umliegenden Bebauung zu wirken. Die Raumkante 
im Bereich der Querung Rathausallee / Alte Hofstelle wird ebenfalls durch 
eine III-Geschossigkeit akzentuiert. Mit einer gewerblichen Nutzfläche von 
ca. 2.000 m² besteht eine ausreichende Flexibilität, um künftige Investoren 
verschiedener Art ansprechen zu können. Da sich die gewerbliche Nutzung 
überwiegend auf die Erdgeschosszonen beziehen soll, sind in den Oberge-
schossen Wohneinheiten verschiedener Größen vorgesehen. Ergänzt wird 
der gewerblich strukturierte nördliche Bereich, um einen freistehenden 
Baukörper. Dieser ist an der Geschossigkeit des nördlichen Baukörpers 
orientiert und lockert die Blockstruktur durch seine leicht versetzten, poly-
gonal angeordneten Staffelgeschosse auf. Der Block bildet damit einen deut-

lichen Abschluss der Fußgängerzone und stellt auch einen stärkeren Bezug 
zum baulichen Gegenüber für den Bereich "Alte Hofstelle" her. In diesem 
Bereich ist weiterhin ein multifunktional nutzbarer Marktplatz vorgesehen. 
Um diesen dauerhaft zu bespielen, sind ergänzende gastronomische Ange-
bote in den platzumgebenden Erdgeschosszonen wünschenswert.

EINZELHANDEL / NUTZUNG | Gewerblich sollen vorwiegend die Erdgeschoss-
zonen im nördlichen Bereich genutzt werden. Hier wurde sich an einer im 
Laufe des Prozesses als verträglich erachteten Flächengröße von maximal 
2.000 m² orientiert. Die Aufteilung der Flächen ist zum jetzigen Zeitpunkt 
flexibel und bewusst offen gehalten. Wichtig ist, dass die Nutzungen eine 
Ergänzung des Innenstadtangebotes darstellen und auch ein Gegenüber für 
die vorhandenen Strukturen geschaffen wird. Mit der gewerblichen Einheit 
soll kein für sich existierender Block, sondern ein integrativer Bestandteil 
des Quartiers geschaffen werden. Wünschenswert sind dahingehend auch 
gastronomische Angebote, um die Außenflächen im Bereich der "Alten 
Hofstelle" zu bespielen. Für den südlicheren Baukörper ist eine Nutzung für 
institutionelles Wohnen, als Tagespflegeeinrichtung oder auch Gesundheits-
dienstleistungen vorstellbar. Die zentrale Lage bietet dahingehend entspre-
chende Vorteile. Weiterhin kann sich hier ein Synergieeffekt mit den angren-
zenden Wohnbereichen bilden, in welchem auch kleinere Wohneinheiten 
vorgesehen werden sollen, die sich bspw. auch für Senior*innen eignen 
können. Diese Grundsätze gilt es, im Zuge eines Investorenwettbewerbes zu 
vertreten und zu konkretisieren.

FREIRAUM (ÖFFENTLICH) | Südlich des institutionellen Wohnens schließt die 
sogenannte "Grüne Fuge" an. Sie dient als fußläufige Verbindung zwischen 
Niedersachsenstraße und Alte Hofstelle. Unter Einbezug der großstämmigen 
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Eiche wird zudem ein gestalteter Aufenthaltsbereich geschaffen, welcher 
sich aufgrund seiner unmittelbaren Nähe zum institutionellen Wohnen als 
Begegnungsraum für Jung und Alt eignet. 

Die Freifläche kann somit durch die Bewohner*innen des institutionell 
genutzten Gebäudes als Aufenthalts- und Verweilbereich genutzt werden. 
Zum anderen können auch Spiel- und Bewegungsfläche in die Freifläche 
integriert werden. Die umliegenden Flächen werden begrünt und bepflanzt. 
Die vorhandene Topografie des Geländes soll gestalterisch genutzt werden: 
durch eine Treppenanlage mit Sitzelementen und einer Rampe, wird die 
Topografie "abgefangen" und ein barrierefrei zugänglicher Aufenthaltsbe-
reich geschaffen. Die abfallende Topografie eignet sich zudem zur Anlage 
von Versickerungsflächen, welche im Bereich der Spiel- und Bewegungs-
flächen verortet werden können.

Die "Grüne Fuge" signalisiert zugleich den Übergang zwischen gewerblicher 
und wohnbaulicher Nutzung.

WOHNGEBIET + PRIVATER FREIRAUM | Gemäß der Strukturierung des Plan-

gebietes aus der Expertendokumentation, nimmt die Bebauungsdichte von 
Norden nach Süden ab. Das an die "Grüne Fuge" angegliederte Wohngebiet, 
weißt eine Geschossigkeit von II bis maximal III Vollgeschossen auf.

Die in aufgelockerter Blockstruktur angeordneten Baukörper weisen klare 
Formen auf. Die Staffelgeschosse strukturieren hierbei die Dachflächen, 
welche für eine Photovoltaik-Eignung vorzugsweise als begrünte Flachdä-
cher ausgebildet werden. Östlich der Niedersachsenstraße sind die Gebäude 
um einen innen liegenden Freiraum angeordnet. Somit entstehen trotz 
zentraler Lage ausreichend geschützte private Bereiche. Neben der zu den 
Gebäuden gehörigen Freiflächen ist ein Gemeinschaftsgarten mit Spiel- und 
Bewegungsmöglichkeiten ausgestattet, der zur Begegnung der Quartier-
bewohner*innen einladen soll. Gleichzeitig greift dieser das Schwamm-
stadtprinzip einer dezentralen Regenwasserversickerung auf und dient als 
Versickerungsfläche.

Vorgesehen sind verschiedene Wohnungsgrößen von ca. 40-90 m². Diese 
sollen zu einer Durchmischung der Bewohnerschaft beitragen. Mit der 
Varianz der Wohnungsgrößen, ergibt sich eine Eignung für ein breiteres 

Prinzipienschnitt Höhenentwicklung Vorzugsvariante

TiefgarageNiedersachsenstr.

Alte Hofstelle
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Klientel. Die angelegten Größen sind dabei nur Näherungswerte. Weiterhin 
ist es möglich in den verschiedenen Gebäuden auch größere Wohneinheiten 
anzubieten. Das anteilige Verhältnis der Wohnungsgrößen an der Gesamt-
fläche muss sich entsprechend der Bedarfe orientieren. Ein Grundsatz für 
einen folgenden Investorenwettbewerb kann die Maßgabe eines Durch-
mischungsverhältnisses pro Gebäude sein, welches bspw. den Anteil von 
Wohneinheiten für Senior*innen und Single-Haushalte, als auch für Familien 
prozentual vorsieht. Eine barrierefreie, bzw. barrierearme Errichtung der 
Wohneinheiten ist im Neubau gemäß DIN 18040-2 verpflichtend.

MOBILITÄT + ERSCHLIESSUNG | Grundsätzlich wird bei der Erschließung 
des Betrachtungsraumes versucht ein Minimalprinzip anzuwenden, die 
MIV-Abhängigkeit mit alternativen Mobilitätsangeboten zu mindern sowie 
die Freiräume vom ruhenden Verkehr freizuhalten. Hierbei besteht für die 
Gemeinde als Eignerin der Fläche die Möglichkeit, hohe Standards an ein 
Mobilitätskonzept für künftige Investoren anzulegen. Die Niedersachsen-
straße wird für die Erschließung des Plangebietes weiterhin als erforderlich 
erachtet. Um dieser eine entsprechende Ausbauqualität zu verleihen, kann 
dieses bspw. als Allee erfolgen. Für den Begegnungsverkehr von Bus und 
auch LKW, ist eine Fahrbahnbreite von 6,5 m erforderlich. Um für Fußgän-
ger, Radfahrer und Anlieger einen attraktiven Straßenraum zu schaffen, 
besteht die Möglichkeit begrünte Rigolen als trennendes Element zwischen 
Fahrbahn und Gehweg einzuführen. Die begrünten Rigolen können immer 
dort, wo genügend Platz im Straßenraum vorhanden ist, angelegt werden. 

Siehe auch Prinzipienschnitt "Niedersachsenstraße Vorzugsvariante". 

Um das Quartier möglichst vom Autoverkehr freizuhalten, ist keine innere 
Erschließung vorgesehen. Der Zugang erfolgt über straßenseitig vorgese-
hene Bedarfszufahrten. Die Bedarfszufahrten sind als kombinierte Flächen 
entsprechend breit anzulegen, um Fußgänger und Radfahrer nicht durch 
kurzzeitig abgestellte Fahrzeuge zu behindern. Der Großteil der Fahrzeu-
ge soll künftig in Tiefgaragen untergebracht werden. Um dort möglichst 
kosteneffizient zu sein, bietet sich der Verbund einzelner Tiefgaragen, als 
Sammelgarage an.

Im Bereich der gewerblichen Nutzungsstrukturen wird Parkraum im 
Wesentlichen durch Tiefgaragen geschaffen. Dennoch sind in einem gerin-
gen Umfang auch  oberirdische Parkplätze (u.a. Behindertenstellplätze)
berücksichtigt worden.

Im Nordwesten des Gebietes ist ein Mobilitätshub vorgesehen: Die Rendez-
vous-Haltestelle bietet einen direkten ÖPNV-Anschluss,  ein Standort für 
Car-Sharing mit Ladepunkten und einer Fahrradbox unterstützen ein multi-
modales Verhalten, welches nicht ausschließlich vom MIV abhängig ist. 
Ergänzende Infrastrukturen sind auch im Wohnquartier vorzuhalten, um 
auch dort ein flexibles Mobilitätsverhalten zu unterstützen und den Umfang 
der erforderlichen Stellplätzen zu reduzieren. Der Standort der Rendez-
vous-Haltestelle beruht auf zurückliegenden Planungen und ist in Abstim-

mung mit der zuständigen Planungsgesellschaft für den 
Nahverkehr (PlaNOS) erfolgt.Prinzipienschnitt Niedersachsenstraße Vorzugsvariante

Rigole Fahrbahn 6,5 m RigoleGehweg / Bedarfszufahrt Gehweg / Bedarfszufahrt
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Ansicht Quartier "Grüne Wiese"
von Nord nach Süd 
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GESTALTERISCHE GRUNDSÄTZE 
Aus der städtebaulichen Rahmenplanung ergeben sich gewisse gestalteri-
sche Grundsätze, welche im Laufe des Verfahrens konkretisiert und für eine 
Umsetzung gesichert werden sollen. Für eine bindende Gestaltungsrichtlinie 
oder -satzung ist es auf Ebene der Rahmenplanung zu früh. Diese Möglich-
keit kann auf Ebene der Architektenplanung und im Investorenverfahren 
geprüft werden. 

Aus den städtebaulichen Überlegungen des Rahmenplanes lassen sich 
folgende Aspekte aufführen, die in eine Gestaltungsrichtlinie / -satzung 
einfließen können (nicht abschließend):

Anzahl der Vollgeschosse

• Zulassen von Staffelgeschossen sowie Geschossvorsprüngen oder 
-rücksprüngen (bspw. Eingangsbereiche) 

Dachform und Dachgestaltung

• Weitgehend einheitliche Gestaltung mit begrünten Flachdächern

• Gliederung durch Staffelgeschosse

• Nutzung der Dachflächen als Dachterrassen

• Ausbildung der verbleibenden Dachflächen als Gründächer

• Vorsehen von Photovoltaikanlagen 

Fassaden / Fassadenmaterial

• In Anlehnung an die Umgebung Putz und Ziegel als Hauptmaterial

• Besondere Akzentuierung auch durch Holzfassadenelemente

• Grundsätzlich helle Fassadenmaterialien

• Abstimmen von Material und Farbe im Quartierszusammenhang (ge-
bäudeübergreifend)

• Zulässigkeit von Fassadenbegrünungen 
 
 

Eingänge / Fenster

• Eingänge an den Straßenseiten orientiert und besonders akzentuiert

• Wahl weniger Fensterformate

• Fenster in Größe und Anordnung proportional zur Fassade, in stehen-
den Formaten und geschossübergreifend abgestimmt

• Fensterunterteilungen nur als echte Unterteilung

• Einheitliche Rahmen und Farbgebung

• Integrierte Sonnenschutzelemente bei Südausrichtung

• Für Sonderformate, wie Schaufenster, gelten die gleichen Gestaltungs-
prinzipien, wie für die oberen Geschosse (Korrespondenz zwischen EG 
und OG) 

Private Freiflächen (auch Vorgärten)

• Vermeidung / Verbot von Steingärten

• Höhe und Gestalt von Einfriedungen entsprechend der Umgebung

• Transparente Gestaltung von Einfriedungen / Vermeidung / Verbot von 
Sichtschutzzäunen

• Beschränkung versiegelter Flächen auf Zuwegungen

• Verwendung heimischer Sträucher und Gehölze

• Verwendung saisonaler Blühmischungen

• Zulassen extensiv genutzter Bereiche

• Sichern der lokalen Regenwasserversickerung über Festsetzung von 
Flächen 

Loggien  / Balkone / Terrassen

• Nach Süden oder Westen angeordnet

• Bei Ausrichtung zum Straßenraum, Ausführung als Loggien

• Terrassen nur mit Ausrichtung zum privaten Freiraum
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• Verwendung von auf das Fassadenmaterial abgestimmten Brüstungs-
elementen (Vermeidung von satiniertem Glas) 

Solaranlagen und technische Vorrichtungen

• Sicherstellen der Dachbegrünung bei Solaranlagen als Dachaufbau 
(Flachdach)

• Fahrstühle möglichst ohne Überfahrt (Dachaufbau)

• Technische Vorrichtungen der Wärmeversorgung (bspw. Wärmepum-
pen / Klimaanlagen) sollten möglichst nicht sichtbar an der Fassade 
untergebracht werden

• Entlüftungsanlagen der Tiefgaragen müssen der Fassadengliederung 
angepasst integriert werden 

Ruhender Verkehr

• Bündelung von Tiefgaragen Ein- und Ausfahrten (Sammelgaragen), 
wenn Eigentümerkooperation möglich

• Regeln möglicher Lagen von Tiefgaragen über den Bebauungsplan

• Versickerungsfähige Befestigungsmaterialien für oberirdische Stellplät-
ze / Zuwegungen / Zufahrten

• Tiefgaragenrampen möglichst erst hinter dem Tiefgaragentor

• Integration des Tiefgaragentors in die Fassadengestaltung

 

 Ausstattung

 
Nachfolgend sind infrastrukturelle Ausstattungsmerkmale aufgeführt, 
welche im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung eingebracht wurden, 
jedoch auf der derzeitigen Bearbeitungsebene nicht abgebildet werden 
können. Sie stellen dennoch beachtenswerte Aspekte für die künftige Quar-
tiersentwicklung dar.

• Der Marktplatz ist so zu konzipieren, dass Anschlüsse für Marktstände 
und Veranstaltungen berücksichtigt werden (bspw. versenkbare An-
schlüsse).

• Ladestationen / Stromanschlüsse für E-Autos, E-Fahrräder, als auch 
Kleinelektronik, bspw. Smartphone.

• Vorsehen von Wasserspendern.

• Berücksichtigung von Behinderten-Stellplätzen (bevorzugt oberirdisch) 
in ausreichender Zahl.

• Fahrradstellplätze, nicht nur zentral im Bereich des Mobilitätshubs.

• Nutzung des Marktplatzes für diverse Veranstaltungen (Feierabend-
markt, Wochenmarkt, Konzerte, Bürgerbiergarten, Weihnachtsbaumsin-
gen, Maiwochenende, etc.).

• Flexible Möblierung (Sitzgruppen / Beschattungselemente).

• Spielgeräte und Sitzgelegenheiten.
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Mit der Entwicklung der "Grünen Wiese" besteht für die Gemeinde die 
Möglichkeit, die qualitativen Maßstäbe und Anforderungen an die nachhal-
tige Entwicklung des Quartiers selbst zu bestimmen und beispielgebend 
voranzugehen.

Auf Ebene des Rahmenplanes können dahingehend erste räumliche Aussa-
gen zum Flächenverhältnis von bebautem und begrüntem Raum, Vorschläge 
zu Baumstandorten und der grundlegenden Eignung, bspw. für Photovolta-
ikanlagen gemacht werden. Die Bearbeitungstiefe ist hier jedoch noch nicht 
detailliert genug. Im Zuge eines Investorenwettbewerbes müssen Aussagen 
zur Erreichbarkeit der nachfolgend nicht abschließend aufgeführten Ziel-
stellungen der Quartiersentwicklung unter dem Gesichtspunkt Nachhaltig-
keit getroffen werden. 

Folgende Klimaleitziele sind hinsichtlich einer nachhaltigen Entwicklung zu 
berücksichtigen: 

- Stadt der kurzen Wege 

- Reduzierung des Motorisierten Individualverkehrs (MIV)

- Einhaltung eines geringen Ressourcenverbrauchs 

- Verbesserung des Stadtklimas / Vermeidung von Überhitzung

- Erosions- und Hochwasserschutz

- Nutzung von erneuerbaren / regenerativen Energien 

 

  Stadt der kurzen Wege

 
Bei der Konzeption von städtebaulichen Neubauprojekten ist stets das Leit-
bild der "Stadt der kurzen Wege" zu beachten. Durch die zentrale Lage der 
"Grünen Wiese" im Zentrum der Gemeinde Wallenhorst, besitzt das Plan-
gebiet eine gute Erreichbarkeit zur Innenstadt und zu Infrastruktureinrich-
tungen. Insbesondere für die älteren Bevölkerungsschichten werden  mit 
der Planung kurze und barrierefreie Wege zu Einkaufsmöglichkeiten und 
Gesundheitseinrichtungen zur Verfügung gestellt. 

Darüber hinaus ist im Plangebiet selbst ein Bereich für die Ansiedlung von 
Nahversorgungseinrichtungen, Dienstleistungen und Gastronomie vorgese-
hen. 

Zusätzlich wird mit der städtebaulichen Entwicklung des Plangebietes eine 
Innenentwicklungsfläche genutzt. Aufgrund dessen können die umgebenden 
Infrastrukturen (Erschließung, Leitungen) genutzt werden. Dies geht mit 
Kostenersparnissen einher. 

  Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs

 
Hinsichtlicht des Klimaleitzieles der Reduzierung des motorisierten Indivi-
dualverkehrs, steht die Förderung und Weiterentwicklung des öffentlichen 
Personennahverkehrs im politischen und planerischen Fokus. Im Plangebiet 
wird ein öffentlicher Mobilitätshub in Zentrumsnähe geschaffen. Der Mobili-
tätshub soll insbesondere für den städtischen Busverkehr einen zentralen 
Verkehrsknotenpunkt bilden und somit eine gute Erreichbarkeit des Plan-
gebietes und der Innenstadt gewährleisten.

Zusätzlich wird im Zusammenhang mit dem Mobilitätshub ein Angebot an 
Fahrradstellplätzen, Car-Sharing-Stellplätzen und Ladepunkten für Elekt-
roautos und -fahrräder bereit gestellt. Insbesondere durch die Nutzung von 
elektronisch angetriebenen Fahrzeugen soll der CO2-Ausstoß nachhaltig 
reduziert werden. 

Des Weiteren ist der südliche Planbereich autofrei konzipiert, sodass 
eine hohe Freiraum- und Aufenthaltsqualität in den Wohninnenbereichen 
geschaffen wird. Fahrzeuge sollen diese Bereich nur im Bedarfsfall (Be- 

NACHHALTIGKEIT
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und Entladen) und im Rettungsfall befahren können.

  
  Einhaltung eines geringen Ressourcenverbrauchs

 
Die Einhaltung eines geringen Ressourcenverbrauchs ist als ein übergeord-
netes, weltweites Ziel zu verstehen und bei der städtebaulichen Konzeption 
der "Grünen Wiese" bereits in vielen Bereichen berücksichtigt worden. Ein 
Augenmerk lag auf einem geringen Flächenbedarf für die Erschließung. 
Demzufolge wird die im Plangebiet vorhandene Niedersachsenstraße in der 
Vorzugsvariante lediglich leicht nach Westen versetzt und somit als Haupt-
erschließungsvariante weiter genutzt. 

Hinsichtlich eines geringen Ressourcenverbrauchs ist das Sicherstellen 
einer multifunktionalen Nutzbarkeit von Flächen ein weiterer wichtiger 
Baustein, um eine maximale Flächenausnutzung gewährleisten zu können. 
So kann der geschaffene Marktplatz durch verschiedene Veranstaltungen 
(z.B. Wochenmärkte) multifunktional genutzt werden. In diesem Zusammen-
hang können auch die Blockinnenbereiche durch Spiel- und Sportangebote, 
begrünte Versickerungsmulden oder Aufenthaltsbereiche multifunktional 
genutzt werden. 

Für den weiteren Planungsverlauf und die Ausführungsplanung ist die 
Ressourcenschonung auf die Auswahl der Baustoffe und die Errichtung der 
Gebäude anzuwenden. Die klassischen Baustoffe wie Beton, Keramik, Stein 
und Mörtel weisen ressourcenreiche Herstellungsprozesse auf und haben 
einen niedrigen Recyclinganteil. Ein kompletter Verzicht auf diese Baustoffe 
bei der Errichtung von Gebäuden wird als schwierig angesehen. Vielmehr 
sollte eine Kombination mit recycelbaren / umweltfreundlichen Materialien 
erfolgen. Dazu zählen u.a. Holz, Lehm, Naturstein oder Ton.

   Verbesserung des Stadtklimas /  
  Vermeidung von Überhitzung

 
Vor dem Hintergrund eines sich stetig verstärkenden Klimawandels und 
der Bildung von Hitzeinseln in städtischen Gebieten, ist die Schaffung von 
ausreichend grüner und blauer Kälteinseln und Beschattung ein wichtiger 
Baustein bei der Konzeption neuer Stadtquartiere. Im Rahmen der städte-
baulichen Ausarbeitung zur "Grünen Wiese" wurden den Wohnquartieren 

großzügige Blockinnenbereiche zugeordnet, die durch Bepflanzungen als 
schattige Aufenthaltsbereiche dienen können. Im öffentlichen Raum bildet 
die "Grüne Fuge" einen solchen Bereich. Demzufolge sind insbesondere auf 
Ebene der Bauleitplanung geeignete Festsetzungen zur Sicherung dieser 
Flächen sowie Anpflanzung und Gestaltung von Bäumen und Sträuchern zu 
berücksichtigen. 

Darüber hinaus tragen Dach- und Fassadenbegrünungen zu einer Verbes-
serung des Stadtklimas bei. Im Plangebiet sind daher durchgehend ener-
gieerzeugende Gründächer vorgesehen, die mit diesem Mehrfacheffekt zur 
Nachhaltigkeit des Quartiers beitragen. 

Die Berücksichtigung vorhandener Kaltluftschneisen ist ein entschei-
dender Aspekt hinsichtlich der Verbesserung des Stadtklimas. In der 
Verlängerung der Niedersachenstraße schließt in Richtung Norden eine 
aufgelockerte Bebauung und Freiflächen (Friedhof) an. Diese können 
eine solche Funktion erfüllen. Außerdem wurden horizontale Verbin-
dungen und Sichtachsen im Anschluss an die westlichen Sportflächen 
bei der städtebaulichen Konzeption des Plangebietes berücksichtigt.  

   Erosions- und Hochwasserschutz

Für den Erosionsschutz ist in erster Linie der Versiegelungsgrad eines 
Quartieres und die Schaffung von Versickerungsflächen von großer Bedeu-
tung. Aufgrund des hohen Anteils an Grün- und Freiflächen (u.a. öffentli-
che Grünverbindung "Grüne Fuge" und Wohninnenbereiche) sowie den 
begrünten Dachflächen werden im städtebaulichen Konzept bereits einige 
Versickerungsmöglichkeiten berücksichtigt. Zusätzlich wird für die Nieder-
sachsenstraße ein offenes, begrüntes Rigolensystem für die Versickerung 
vorgeschlagen. 

Eine Reduzierung von oberirdischen Stellplätzen trägt weiterhin zu einem 
verringerten Versiegelungsgrad bei. Dementsprechend wird der Großteil an 
Stellplätzen im Plangebiet mit Hilfe von Tiefgaragen zur Verfügung gestellt 
und so eine optimale Flächenausnutzung erzielt. 

Daher sollte im weiteren Planungsverlauf bei dem Verhältnis zwischen 
oberirdischen Stellplätzen und Tiefgaragen neben der Kostenkalkula-
tion auch das Thema der Versiegelung gleichwertig betrachtet werden.  
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  Nutzung von erneuerbaren / regenerativen Energien

 
In Bezug auf die Nutzung von erneuerbaren Energien sieht die städtebau-
liche Konzeption zur "Grünen Wiese" diverse Ansätze vor. Die Bereitstellung 
von Ladestationen für Elektrofahrzeuge wurde bereits unter dem Klima-
leitziel -Reduzierung des MIV- thematisiert. Darüber hinaus ermöglicht die 
Gebäudestellung die Installation regenerativer Energiequellen wie Solar-
module auf den Dach- und Fassadenflächen. Zusätzlich bietet sich für die 
Wärmeversorgung des Plangebietes eine dezentrale Versorgung durch 
nachhaltige Heizsysteme, wie eine Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) an. 

Die Konkretisierung und Festsetzung zur Nutzung von erneuerbaren Ener-
giequellen ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zu intensivieren. In 
diesem Zusammenhang sind die lokalen Versorgungsbetriebe in die Planun-
gen einzubeziehen.

NÄCHSTE SCHRITTE / AUSBLICK

Der Planungsprozess für die städtebauliche Entwicklung der "Grünen 
Wiese" dauert schon einige Jahrzehnte an. Mit dem im Jahr 2021 durchge-
führten Expertenworkshop wurde ein Neuanfang für die Entwicklung des 
Plangebietes eingeleitet. 

Auf Grundlage des Expertenworkshops wurde der vorliegende Rahmen-
plan erstellt. Im Ergebnis steht eine städtebauliche Vorzugsvariante für die 
Bebauung der "Grünen Wiese". Darüber hinaus werden bereits eine Reihe 
an gestalterischen Grundsätzen für die nachfolgenden Planungsschritte 
genannt. 

Der Rahmenplan stellt keineswegs den Abschluss des Planungsprozesses 
zur "Grünen Wiese" dar. Vielmehr bedeutet die Fertigstellung des Rahmen-
planes den Auftakt für die weitere Konkretisierung und Detaillierung der 
Planungen.

Ein Investorenwettbewerb stellt den nächsten Planungsschritt dar. Durch 
den Wettbewerb soll die Veräußerung der Grundstücke und die Umsetzung 
der Konzepte gesteuert und optimiert werden. Hierzu sind zunächst Bewer-
tungskriterien hinsichtlich der Konzeptbewertung zu erarbeiten, um die 
Zielsetzungen der Gemeinde sicher zu vertreten und mit einer Gewichtung 
Schwerpunkte zu setzen. In diesem Zusammenhang beinhaltet der Rahmen-
plan bereits einen Ansatz für mögliche Bewertungskriterien die Beachtung 
finden sollten. 

Hierfür ist zunächst das Anforderungsprofil für potenzielle Investoren 
zu schärfen. Hilfreich kann hierfür die weitere externe Unterstützung der 
Gemeinde durch ein Fachbüro sein, um auch bei der Ausschreibung der 
Flächen sowie der anschließenden Bewertung der Wettbewerbsergebnisse 
rechtssicher zu agieren. Der Prozess soll weitergehend durch die politi-
schen Gremien begleitet und auch die weiteren Verfahrensschritte trans-
parent gestaltet werden.

Nach der Durchführung des Investorenwettbewerbes und der Konzeptver-
gabe, sollte mit Hilfe der verbindlichen Bauleitplanung die Konzeptumset-
zung, durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes, rechtlich gesichert 
werden.


